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An Herrn 
Mag. Mathias Sorger 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung  
und Wirtschaft - Sektion III/1 
Stubenring 1 
1010 Wien 

Wien, am 12. November 2015 
 

 
 
Betreff: Stellungnahme des ÖWAV-Arbeitsausschuss „Öko-Audit“ zum Ent-

wurf der Richtlinienverordnung für die Tätigkeit der nationalen Ener-
gieeffizienz-Monitoringstelle 

 
 
Sehr geehrter Herr Mag. Sorger! Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zum vorliegenden Entwurf der Richtlinienverordnung für die Tätigkeit der nationalen Energieeffizi-
enz-Monitoringstelle, wird seitens des ÖWAV-Arbeitsausschusses „Öko-Audit“ folgende Stellung-
nahme übermittelt: 
 
Ad. § 9 Abs.1: 

Zur besseren Verständlichkeit des § 9 Abs. 1 (vgl. dazu Abs. 2) wird empfohlen, die Formulierung 
„individuelle Bewertungen“ explizit in §9 Abs. 1 zu erwähnen. 
 
Ad. § 9 Abs.1 Z 2 (Erläuterungen): 

Folgende Ergänzung wird in den Erläuterungen zu §9 Abs.1 Z 2 vorgeschlagen: „Profunde Kennt-
nisse weist bspw. auch ein zugelassener EMAS-Gutachter auf, in den Sektoren für die er zugelassen 
ist.“ 
 
 
Wir bedanken uns namens des ÖWAV-Arbeitsausschusses "Öko-Audit" für die Möglichkeit der Stel-
lungnahme, ersuchen um Berücksichtigung unserer Positionen und stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

   der Geschäftsführer des ÖWAV     der Leiter des Arbeitsausschusses 
       „Öko-Audit“ 

 
 

         DI Manfred Assmann e.h.             Dr. Gernot Wurm e.h. 


